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Umgang mit Wasserstoff
1. Vorbemerkung
Der gefahrlose Umgang mit Was-
serstoff setzt die Kenntnis seiner
Eigenschaften und zweckmäßiger
Sicherheitsmaßnahmen voraus.
Entsprechende Erfahrungen und
Empfehlungen aus der Praxis sind
in diesen Sicherheitshinweisen
zusammengestellt. Sie sollen ver-
bindliche Sicherheitsvorschriften
nicht ersetzen, sondern ergänzen.

2. Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften

Wasserstoff ist das leichteste aller
Gase (Dichte 84 g/m³ bei 15°C und
1 bar). In die Atmosphäre austre-
tender Wasserstoff strömt daher
sofort nach oben und kann sich
unter der Raumdecke, unter Dach-
vorsprüngen o.ä. ansammeln.
Wasserstoff wird entweder gasför-
mig bei Umgebungstemperatur bei
hohen Drücken (bis zu 300  bar) in
Gasflaschen oder Tanks gespei-
chert, oder er wird praktisch druck-
los als tiefkalt verflüssigter Wasser-
stoff (LH2) in isolierten Behältern
befördert oder gelagert.

Wenn Wasserstoff entspannt wird

(z.B. von 175 auf 1 bar), ist - im
Gegensatz zu anderen Gasen- eine
geringer Temperaturanstieg (von
20°C auf 25°C) festzustellen.  .
Dieser Temperaturanstieg reicht
nicht aus, um ausströmenden
Wasserstoff "selbst" zu entzünden,
da die Zündtemperatur ca. 600 °C
beträgt.

Flüssiger Wasserstoff (LH2) ist eine
sehr leichte Flüssigkeit (Dichte von
70 g/Liter). LH2 verdampft an der
Luft sehr schnell. Dabei entstehen
aus 1 Liter LH2 ca. 750 Liter gas-
förmiger Wasserstoff. Unmittelbar
nach dem Verdampfen ist der gas-
förmige Wasserstoff noch sehr kalt
und ist etwas schwerer als  Luft.
Deshalb breitet er sich zunächst
annähernd horizontal aus. Er er-
wärmt sich jedoch schnell. Seine
Dichte wird zunehmend geringer
und er strömt dann nach oben.
Bei der Temperatur des flüssigen
Wasserstoffs (-253°C bei 1,013
bar) sind alle Flüssigkeiten und
Gase - ausgenommen Helium -
fest. Deshalb müssen aus LH2 -
Anlagen alle anderen Stoffe zuver-
lässig ferngehalten werden. Bei-
spielsweise würde  ein Gemisch
aus fester Luft und LH2 spreng-

stoffähnliche Eigenschaften haben.

Die tiefe Temperatur des flüssigen
Wasserstoffs bewirkt, daß an der
Außenseite nicht isolierter Anla-
genteile die atmosphärische Luft
kondensiert. Die flüssige Luft kann
sich durch teilweise Verdampfung
des Stickstoffs mit Sauerstoff an-
reichern und, wenn sie auf brenn-
bare Stoffe (Holz, Asphalt ) tropft,
ein Explosionsrisiko verursachen.

Chemische Eigenschaften

Wasserstoff verbrennt mit Sauer-
stoff oder Luft zu Wasser. Diese
Eigenschaft bestimmt die weitaus
meisten Anwendungszwecke, wo-
bei die technischen Ziele sehr un-
terschiedlich sein können (Redukti-
on chemischer Verbindungen, Bin-
dung von Sauerstoff, Erzeugung
von Wärme, Erzeugung von
hochreinem Wasserdampf usw.).
Wasserstoff kann auch mit anderen
Oxidationsmitteln ( z. B. Chlor oder
Lachgas) reagieren. Wenn Was-
serstoff mit einem Oxidationsmittel
gemischt und dann gezündet wird,
kann die Verbrennung explosions-
artig verlaufen. Findet dieser Vor-
gang in einem geschlossenen
Raum statt, so kommt es neben der
Hitzeentwicklung zu einem schnel-
len Druckanstieg, der zerstörend
wirken kann.
Der Konzentrationsbereich, in dem
Wasserstoff mit Luft bei
Normaldruck und Normaltempera-
tur ein explosionsfähiges Gemisch
bildet, ist - verglichen mit anderen
brennbaren Gasen - extrem groß
(untere Explosionsgrenze - UEG - 4
Vol.-%, obere Explosionsgrenze -
OEG - 75,6 Vol.-%). Das ist nicht
zwangsläufig ein sicherheitstechni-
scher Nachteil des Wasserstoffs.
Zum Beispiel ergibt Propan (UEG
2,1 Vol.-%) beim Ausströmen in die
Luft wesentlich eher eine explosi-
onsfähigen Atmosphäre als Was-
serstoff. Wenn dagegen Luft in eine
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Gasanlage eindringt, ist Wasser-
stoff kritischer, weil das explosi-
onsfähige Gemisch schon bei 24,4
Vol.-% Luft (OEG 75,6 Vol.-% H2)
erreicht wird, während bei Propan
Explosionsgefahr erst bei 90,5 Vol.-
% Luft (OEG 9,5 Vol.-% Propan)
entstünde.

Wasserstoff/Luft-Gemische werden
durch Zündquellen mit sehr gerin-
ger Energie gezündet. Die Min-
destzündenergie von Wasserstoff
beträgt 0,019 mJ und liegt um eine
Zehner-Potenz unter der von Pro-
pan. Zum Beispiel können Rostteil-
chen, die von einem schnell strö-
menden Wasserstoffstrahl mitge-
rissen werden, durch elektrostati-
sche Aufladung oder beim Aufprall
auf ein Hindernis einen zündfähi-
gen Funken erzeugen. Weil man
diese Zündquelle oft nicht erkennen
oder nachweisen kann, ist der
Wasserstoff zu Unrecht in den
"Verdacht" geraten, daß er sich
selbst entzünden könne.
Eine Wasserstoffflamme ist sehr
fahl und im hellen Tageslicht kaum
sichtbar. Man kann eine vermutete
Wasserstoffflamme nachweisen,
indem man z. B. Papier in den frag-
lichen Bereich hält.
Flüssiger Wasserstoff hat selbst -
verständlich die gleichen chemi-
schen Eigenschaften wie gasförmi-
ger. Die Fähigkeit, mit Sauerstoff
zu reagieren, ist jedoch - wegen
der tiefen Temperatur - geringfügig
vermindert.

Korrosion / Werkstoffe

Wasserstoff gilt als nicht korrosiv.
Bei normaler Temperatur sind die
üblichen metallischen Werkstoffe -
Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium
- für Wasserstoff geeignet.

Einige Stahlsorten können unter
bestimmten Umständen -  z. B. bei
Vorhandensein herstellungs-
bedingter sogenannter Ungänzen
(Anrisse, Einschlüsse - durch Was-
serstoff geschädigt werden. Des-
halb müssen Werkstoffe für Was-
serstoffanlagen sachkundig, unter
Berücksichtigung  der konkreten
Betriebsbedingungen, gewählt
werden. Außer metallischen Werk-
stoffen können auch Gummi und
Kunststoffe für Wasserstoffanlagen
benutzt werden.
Wasserstoff ist ein sehr "bewegli-
ches" Gas. Die kleinen Moleküle
können in Werkstoffe oder enge
Spalten eindringen, die für andere
Gase undurchdringlich sind. Des-
halb sollten Gußwerkstoffe für
Wasserstoff generell nicht benutzt
werden, weil deren Porosität Anlaß
für Undichtheiten sein kann.
Flüssiger Wasserstoff kann wegen
seiner tiefen Temperatur die Ver-
sprödung von Gummi, Kunststoff,
Kohlenstoff-Stahl verursachen. Die
Zähigkeit dieser Materialien wird
hierdurch erheblich vermindert
wird. Diese Werkstoffe sind des-
halb für LH2-Anlagen nicht geeig-
net.

Physiologische Wirkungen

Wasserstoff ist ein farbloses, ge-
ruch- und geschmackloses Gas
und daher mit den menschlichen
Sinnesorganen nicht wahrnehmbar.
Wasserstoff ist nicht giftig. Ein
MAK-Wert (maximal zulässige Ar-
beitsplatzkonzentration) ist nicht
festgelegt.
Selbstverständlich wirkt Wasser-
stoff, wenn er in hoher Konzentrati-
on eingeatmet wird, erstickend.
Diese Gefahr ist ausschließlich auf
Sauerstoffmangel zurückzuführen.
Die Erstickungsgefahr durch Ver-
drängung des Sauerstoffs in der
Atemluft wird erst bei H2-
Konzentrationen über 30 Vol.-%
akut.
Eine derartige Atmosphäre ist je-
doch allein schon wegen der Ex-
plosionsgefahr absolut unzulässig.
Aus diesem Grund beim Umgang
mit Wasserstoff spielt Atemschutz
keine Rolle, wohl aber der Explosi-
onsschutz.
Tiefkalter flüssiger und auch tief-
kalter gasförmiger (gerade ver-
dampfter) Wasserstoff kann
menschliches Gewebe schädigen.
Siehe hierzu auch: Linde Sicher-

heitshinweise 1 "Umgang mit tief-
kalt verflüssigten Gasen".

Wasserstoff ist in keiner Weise
umweltgefährdend. Er schädigt
nicht die Ozonschicht und trägt
auch nicht zum Treibhauseffekt bei.
Das Verbrennungsgas des Was-
serstoffs enthält kein Kohlendioxid
und keinen Ruß.

Eigenschaften wasserstoffhalti-
ger Gasgemische

Gasgemische entmischen sich
nicht unter der Wirkung der
Schwerkraft. Wenn z. B. ein Was-
serstoff/Argon-Gemisch in einen
Raum ausströmt, kommt es nicht
zur Ansammlung von Wasserstoff
unter der Raumdecke und von Ar-
gon am Fußboden. Vielmehr be-
wegt sich das Gasgemisch als
Ganzes nach oben, wenn es leich-
ter als Luft ist und nach unten,
wenn es schwerer als Luft ist. Da-
bei mischt es sich natürlich fort-
schreitend mit der Luft.

Gemische von Wasserstoff mit
Helium oder Stickstoff sind stets
leichter als Luft. Wasserstoff/Argon-
Gemische sind bis 71 Vol% Argon
leichter und bei höherem Argo-
nanteil schwerer als Luft.
Wasserstoff/Inertgas-Gemische
sind brennbar, wenn ihr Wasser-
stoffanteil oberhalb bestimmter
Grenzwerte liegt. Entsprechende
Grenzwerte sind standardmäßig in
ISO 10156 festgelegt. Danach gel-
ten Wasserstoff/Stickstoff-
Gemische mit mehr als 5,7 Vol% H2
und Wasserstoff/Helium- bzw.
Wasserstoff/Argon-Gemische mit
mehr als 2,9 Vol% H2 als brennbar.
Die genannten Werte sind theoreti-
scher Natur. Sie liegen "auf der
sicheren Seite" und sind für die
Einstufung eines Gasgemisches im
Sinne des Sicherheitsdatenblattes
benutzt worden.
Die tatsächlichen, experimentell
bestimmten Grenzwerte der Brenn-
barkeit liegen bei etwas höheren
Wasserstoffanteilen im Wasser-
stoff/Inertgas-Gemisch.
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3. Sicherheitsmaßnahmen

Vermeidung explosionsfähiger
Atmosphäre in Räumen und im
Freien

Die Entstehung explosionsfähiger
Atmosphäre in Bereichen um Was-
serstoffanlagen wird durch folgende
Bedingungen verhindert:
• Wasserstoffanlagen sind an gut

gelüfteten Stellen zu errichten.
• Wasserstoffanlagen müssen dicht

sein und bleiben.

Wasserstoffanlagen sollen mög-
lichst im Freien aufgestellt werden,
damit austretender Wasserstoff
weitgehend gefahrlos in die Atmo-
sphäre entweichen kann. Minde-
stens soll jedoch der Wasserstoff-
tank im Freien stehen. Ausblas e-
leitungen von Sicherheitsventilen,
von Vakuumpumpen u.a. müssen
ins Freie geführt sein. Ausblaseöff-
nungen dürfen nicht unter Dach-
vorsprüngen, unterhalb von Ge-
bäudeöffnungen oder in der Nähe
von Luftansaugöffnungen angeord-
net werden. Ausblaseöffnungen,
die im Bereich einer möglichen
Arbeitsstätte im Freien liegen, sind
durch ein Warnschild kenntlich
gemacht zu machen, um auf die
Notwendigkeit von Schutzmaß-
nahmen bei Feuerarbeiten auf-
merksam zu machen.

Bei Wasserstoffanlagen in Räumen
muß die von außen kommende
Gaszufuhr an ungefährdeter Stelle
sicher abgesperrt werden können.
Bei Wasserstoffanlagen in Räumen
sind unbenutzte Anschlußstellen
mit Blindflanschen oder Blindkap-
pen zu verschließen, um einen
Gasaustritt in den Raum sicher zu
verhindern.
Eine wirksame Lüftung von Räu-
men mit Wasserstoffanlagen wird in
der Regel durch Dachöffnungen
erreicht. Man kann die Raumluft mit
einer Wasserstoffwarnanlage
überwachen und bei Erreichen des
Alarmwertes die Dachöffnung au-
tomatisch öffnen.
Besondere Aufmerksamkeit erfor-
dern sehr kleine Räume, also z.B.
die Gehäuse von Gasmischein-
richtungen und von Wasserstoff-
Meßgeräten. Wasserstofführende
Teile innerhalb solcher Gehäuse
müssen sicher gasdicht sein, z. B.
durch unlösbare Rohrverbindun-

gen. Die Gehäuse sind dennoch
mit Lüftungsöffnungen zu verse-
hen, durch die Wasserstoff austre-
ten kann.
Rohrverbindungen an Wasserstof-
fanlagen sind möglichst unlösbar -
geschweißt oder hartgelötet - her-
zustellen, weil damit langdauernde
Dichtheit der Verbindung erwartet
werden kann. Die Empfehlung gilt
insbesondere für unterirdisch oder
unzugänglich in einem Kanal ve r-
legte Wasserstoffleitungen.
Wenn Rohre lösbar verbunden
werden müssen (geschraubte
Flansche, Rohrverschraubungen),
sollten solche Konstruktionen ge-
wählt werden, die ein Höchstmaß
an Dichtheit erwarten lassen. (Sie-
he hierzu Unfallverhütungsvor-
schrift VBG 61 "Gase", § 12).
Bei geschraubten Rohrverbindun-
gen sollten Klemmringverschrau-
bungen bevorzugt werden, weil
diese, im Gegensatz zu
Schneidringverschraubungen, bei
der Montage keine festigkeits-
mindernde Kerbwirkung und kein
Drehmoment auf die zu verbinden-
den Rohre ausüben. Dicht-
heitsprüfungen an Wasserstoffan-
lagen sollen zunächst mit einem
unbrennbaren Gas (Stickstoff, Heli-
um) durchgeführt werden. Erst
nach Beseitigung von etwaigen
groben Undichtheiten ist eine
zweite Dichtheitsprüfung mit Was-
serstoff bei Betriebsdruck durc h-
zuführen.
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Eine Wasserstoffanlage mit er-
kennbaren Undichtheiten ist nicht
betriebssicher. Die Anlage muß
entspannt, freigespült und repariert
werden.

Vermeidung von Zündquellen

Der Bereich um Wasserstoffanla-
gen gilt nicht in jedem Fall als Ex-
plosionsgefährdungszone. Wenn
eine Wasserstoffanlage zuverlässig
dicht ist und der umgebende Raum
gut gelüftet ist, kann auf elektri-
schen Explosionsschutz verzichtet
werden. Die dafür maßgebenden
Bedingungen sind in den Explosi-
onsschutzrichtlinien bzw. der Un-
fallverhütungsvorschrift Gase fest-
gelegt.
Wenn dagegen das Austreten von
Gas aus einer Wasserstoffanlage
nicht ausgeschlossen ist, müssen
Zündquellen in dem betreffenden
Bereich vermieden werden. Das
bedeutet:

• Elektrische Betriebsmittel sind zu
vermeiden oder in explosionsge-
schützter Ausführung zu installie-
ren.

• Feuerarbeiten (Schweißen,
Schneiden, Löten, Schleifen)
dürfen nur ausgeführt werden,
wenn der gefährdete Bereich frei
von Wasserstoff ist. Der Nach-
weis ist durch Messung mit einem
Exposimeter zu führen, keines-
falls durch Ableuchten mit einer
offenen Flamme. Bei Feuerar-
beiten ist zu berücksichtigen, daß
Schweiß- und Schleiffunken mehr
als 10 m weit von der Arbeits-
stelle wegfliegen können.

• Montagearbeiten unter ausströ-
menden Wasserstoff sind unzu-
lässig, weil auch bei Benutzung
funkenarmen Werkzeuges eine
Zündung nicht ausgeschlossen
ist.

Vermeidung explosionsfähiger
Gemische in Wasserstoffanlagen

Ein explosionsfähiges Gemisch in
einer Wasserstoffanlage ist unter
Sicherheitsaspekten nicht zu ak-
zeptieren. Derartige Gemische
können sehr leicht gezündet wer-
den, z. B. durch Reibungswärme
beim Betätigen eines Ventils oder
durch mitgerissene Rostteilchen
(siehe Abschnitt 2). Auch die Er-
wärmung des Gases durch einen
Druckstoß beim schnellen Einströ-

men von Wasserstoff in ein luftge-
fülltes Anlagenteil kann eine Zü n-
dung auslösen.
Luft und Sauerstoff müssen aus
Wasserstoffanlagen ferngehalten
werden. Das ist gewährleistet,
wenn die Wasserstoffanlage keine
Verbindung zu luft- oder sauer-
stofführenden Systemen hat. Wo
derartige Verbindungen bestehen -
wie z. B. bei Schweißgeräten, die
mit Wasserstoff und Sauerstoff
arbeiten - müssen Gasrücktrittsi-
cherungen verhindern, daß eines
der Gase in die jeweils andere Zu-
führungsleitung eindringt.
Wasserstoffkompressoren müssen
Einrichtungen haben, welche den
Verdichtungsvorgang unterbre-
chen, wenn z. B. durch Undicht-
heiten Luft eindringt und das Ge-
misch den Explosionsbereich errei-
chen kann (vgl. Unfallverhütungs-
vorschrift „Verdichter“).
Wenn Wasserstoff zu speziellen
anwendungstechnischen  Zwecken
bewußt mit Luft oder Sauerstoff
gemischt wird, dann darf das nur
unter streng kontrollierten Bedin-
gungen - Einhaltung der ge-
wünschten Konzentration und des
zuverlässigen Druckes, Abwesen-
heit von Zündquellen  - durchge-
führt werden.
Vor der Inbetriebnahme muß aus
Wasserstoffanlagen die Luft ent-
fernt werden, z. B. durch Evakuie-
ren oder Spülen. Die sicherste Va-
riante ist Spülen mit Stickstoff,
wenn dabei ein Sauerstoffgehalt
unter 1 Vol% in der Anlage erreicht
wird.
Wenn brennbare Ar-
gon/Wasserstoff-Gemische oder
formiergase (Stickstoff/Wasserstoff-
Gemisch) beim Schweißen von
Behältern benutzt werden, muß die
Luft ebenfalls ausgespült werden,
um eine Explosion im Behälter zu
vermeiden. (Aus schweißtechni-
schen Gründen - Vermeidung von
Anlauffarben - muß dabei der Sau-
erstoffgehalt noch wesentlich unter
den oben genannten Wert abge-
sengt werden). Auch bei der Au-
ßerbetriebnahme muß eine Was-
serstoffanlage durch Evakuieren
oder Spülen „gasfrei“ gemacht
werden. Dabei ist der Wasserstoff-
gehalt unter 1 Vol.-% zu bringen,
bevor die Anlage geöffnet wird.
Wenn bei einer Außerbetriebnahme
Teile der Anlage unter Druck blei-
ben, muß der Wasserstoff sehr
sorgfältig gegen den entspannten

Anlagenteil abgesperrt, z. B. durch
zwei geschlossene Armaturen mit
Zwischenentspannung.
Bei allen Spülvorgängen ist zu be-
achten, daß Spülgas den „Weg des
geringsten Widerstandes“ geht.
Deshalb muß der Spülgasstrom so
geführt werden, daß „tote Ecken“
möglichst nicht entstehen. Gege-
benenfalls ist auch zu kontrollieren,
ob alle Ventile die notwendige
Schaltposition wirklich eingenom-
men haben. (Scheinbar offene
Ventile haben nicht immer Durc h-
gang und geschlossene Ventile
sind immer dicht).

Verhalten bei Wasserstoffaus-
strömung bzw. -brand

Wenn Wasserstoff unbeabsichtigt
ausströmt, muß der Gasstrom
durch Schließen der Armaturen
abgesperrt werden. Versuche, das
Leck unmittelbar abzudichten,
sollten nicht unternommen werden.
Falls eine größere Menge Wasser-
stoff in einen Raum ausgeströmt
ist, besteht dort akute Explosions-
gefahr. Personen müssen den
Raum verlassen und dieser ist in-
tensiv zu lüften. Der Erfolg der
Lüftung ist durch Messung nach-
zuweisen.
Ein Brand ausströmenden Wasser-
stoffs ist durch Absperren der Gas-
zufuhr zu löschen. Wenn das nicht
gelingt, darf die Flamme nicht mit
einem Löschmittel gelöscht wer-
den, weil durch den weiter aus-
strömenden Wasserstoff ein Explo-
sionsrisiko entstehen würde. Man
muß in diesem Fall das Feuer
brennen lassen, bis es mangels
Wasserstoff von selbst erlöscht.
Gegebenenfalls sind Einrichtungen,
die durch die Flamme gefährdet
sind (z. B. Gasflaschen) mit Was-
ser zu kühlen. In der Endphase des
Brandes sollte das betreffende
Anlagenteil mit Stickstoff gespült
werden, um einen Flammenrück-
schlag in das Innere zu vermeiden.

Sicherer Umgang mit Wasse r-
stoffflaschen

Wichtige Ratschläge für den Um-
gang mit Gasflaschen aller Art ge-
ben die Linde-Sicherheitshinweise
7 "Sicherer Umgang mit Gasfla-
schen und Flaschenbündeln ". Für
Wasserstoffflaschen und -bündel
sollte darüber hinaus folgendes
beachtet werden:
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Flaschen- und Bündelventile sind
erst zu öffnen, nachdem Druckmin-
derer oder andere Entnahmeein-
richtungen sorgfältig und mit intak-
ten Dichtungen angeschlossen
worden sind. Die Anschlußstellen
sollten auf Dichtheit geprüft wer-
den.
Flaschen- und Bündelventile sind
bei Arbeitsende zu schließen, um
Gasaustritt aus möglichen Undicht-
heiten zu verhindern.
Wenn ein Flaschen- oder Bündel-
ventil undicht ist und wenn die Un-
dichtheit nicht durch Schließen des
Ventils beseitigt werden kann, muß
der Druckgasbehälter unbedingt ins
Freie transportiert und dort entleert

werden. Reparaturen an Wasser-
stoffflaschen oder -bündeln, ein-
schließlich der Ventile, dürfen nur
vom Gaselieferanten ausgeführt
werden.

Vermeidung von Mißbrauch

Grundsätzlich darf Wasserstoff nur
für Zwecke benutzt werden, die mit
keinem anderen Gas erreicht wer-
den können.
Wasserstoff darf nicht zum Füllen
von Spielzeugballons benutzt wer-
den, weil das Explosionsrisiko nicht
akzeptabel wäre.
Wasserstoff darf auch nicht als
Träger pneumatischer Energie, z.

B. zum Farbspritzen, zum Fördern
von Flüssigkeiten o.ä. benutzt wer-
den.
Wasserstoff darf nicht absichtlich
eingeatmet werden. Die ersticken-
de Wirkung des Wasserstoffs kann
schon nach einem tiefen Atemzug
eintreten.

4. Schlußbemerkung
Wasserstoff kann für vielfältige
Zwecke angewendet werden. Un-
sere Gasespezialisten können Ih-
nen sagen, wie das sicher und
effektiv zu tun ist.


